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Antarktis-Vertrag'

Die Regierungen Argcnlinicns, Auetruiiene, Be/giens, Chiles, der Promöeiecnen Republik, JOpOl1S, Neusee
fonds, Norweqens, der Silclafrilwnischen Union, cler Union der Scaiatistiscnen Sowjetrepubliken, des Ver

einigten Königreichs Großbritannien und No t dlrtcuui und der Vereinigien Staaten von Amerika,

in der Erkenntnis, daß es im Interesse eier ganzen Menschheit l iec t, die Alltarhlis fiir olle Zeilen cmeectvnets
lieh für iricclJiche Zweckc zu nulzen und nicht zum Schau p iatz oder Gegenstand internationaler Zwietracht

\\-'erden zu lassen,

In Anerkennung der bedeutenden wtesenecnat üicne n Fortschritte, die skh (Jus der intcflwtiollalen Zusam

menarbeit bei eier wissensc/witlichen Forschung in der An/orkUs ergeben;

iioerzeuqr, doß die Schaffung eines festen Fundwl1cnts für die Fortsetzunq und den Ausb(lU dieser Zuscmmen

crbcit auf der Grundlage der Freiheit der wissenecnat uicnen Forsctiurio in der Antnrl\lis, w ie sie während

des Internationalen Ceontivsitccüiscnen Jenres gelwndlwht wurde, den Interessen der \,ViSSCllSc!Wft und dem

Fot tsch rit t der ganzen i\1enschheit entspricht;

SOWie in der Uberzeuuung, daß ein Vertr(lq, der die Niuzunq der Anturk tis tisr (HlsschJicßlicll ir i ecll icivc

Zwecke und die Erlwl!ung der isüerncit icnialen Ein!rncht in der Antarktis sichert, die in der Ctiorta der Ver

einten Nutionen niedergelegten Ziele und Grundsätze fördern wird -,

sind wie folgt isbereinqenomm en,

Ar I j k cl 1

(1) Die Antorktis wtra nur iur friedliche Zw cck c q etiu tz t, Es werden unter oudcrcr» cille b1Clßnahmell militäri

scher Arl wie die Einrichtung m it itiir iscuer StiJtzpunl\lc und Beiesticusvjcn, die Durchführung ni iii tiir isch er

i\1anöver sowie die Erprobung von 'vV(lfien jeder Art verboten.

(2) Dieser Verlrag steht dem Eillscllz militärischen p crsoncte oder lvfn/eria}s fÜr die wissensclwftJiche For

schung oder fiir sonstige friedliche Zwecke nicht entgegen.

ArlikcllI

Die Freiheit der \vissensch(JftJichen Forschung in der Anturktis und die Zuscmnt enn zb cft zu diesem Zweck.

wie sie \viiluend des tnterruuicncuen GeophysfJwlischcll Jenren qclwndhnbt w urd en , bestehen nach Maßqabe

dieses Ver trogs fort.

Art i k e 1 111

(1) Um die in Artikel lT vorgesehene intc mat ionat e Zuswnmcnarbeil bei der wissenschaftlichen Forschung in

der Antarktis zu fördern, vereinbaren cne Ver/rogspnrleicn, dcüs, eovecn möglich und durchflihrbor,

0) lnfornwtionen Über Pläne für wissensc!witJiche Pr cqrcnn me in cier Antcuktis (Jllsgetauscht vser ciesi , um

ein Höchstmaß an V\l i r t scho f tJi ch k ei t und Leislungsfiihigkeil der Unternehmungen zu e nnöoticuen .
b) wissenschaftliches Personal in der Anlculi.lis zwiectien Expeditionen und Sunicnen c1Us~!etGuscht wird;

c) wiesenctiattlicne Beobach/ungen und Ergebnisse OLl.') der Anlnrktis ousqetausctit und ungehindert zur Ver-

fÜgung gestellt werden.

(2) Bei der Durchführung dieses ArliJ... cls wird die HcrstcJlung von /-\rbcitsbezielwngen out der Grund/Gye

der Zusommenorbeit mit denjenigen Sonderorganisotioncn der Vereinten Nationen und anderen in ie rn at iono

1E'n Cn qanlecütanen, die ein wieeenectiainicnes oder technisches Interesse an der Antarktis haben, auf jede

vv ctee gefördert.

Ar li k e 1 IV

(1) Dieser Verlrog ist nicht so ouszulegen,

Cl) als stelle er einen Verzicht einer VerlrGgsportei auf vorher geltend gemachte Rectite oder AnsprÜche

ouf Gebietshoheit in der Aruark.ti» dar;

• Deutsche Ubersetzung nach Deutscher Bundestag - 8. Wahlpertode - Drucksache 8/1824 (1978).

84



b) als stelle er einen vollständigen oder teilweisen Verzicht eisver 'v c nraoepartet auf die Grundlage eines

Anspruchs aui Gebietshoheit in der Antarktis dar, die sich aus ihrer Tätigkeit oder derjenigen ihrer

Stucüscmsietiö noen in der Antarktis oder auf andcre vveiee ecccben könnte;

c) als greife cr der Hollung einer VertrClgspcIT1ei hinsichtlich ihrer Ancr]{ennung oder Nichlanerkennung

des Re ctits oder Anspruchs oder der Grundlage für den Anspruch eines andercn Stautee auf Gebietshoheit
in der Antarktis vor.

(2) I-londlungcn oder Tä{jg].l.eiten, die \vährend der GeltungsdclUer dieses vertraqs vorgenommen werden,
bilden keine Gruncllogc für die Geltcndmaclwng, Unterstiurunu oder Ablehnung eines Anspruchs auf Cetiiete

hoheit in der Anlarktis und begründen dort keine Hotieitsrcctue. Solange dieser Vertrag in Kraft is], werden

keine neuen Ansprüche oder Envei1crungen bestehender Ansprüche auf Gebietshoheil in der Antarktis geltend
gemacht.

Art i 1l. e 1 V

(1) Ker n ex pl osion en und die Beseitigung saaiookuven Abfalls sind in aer .An tcn k tis verboten.

(2) Wevden itüerncüion ate Uberein!.;;iinfte iibe t elie Nutzung der Kernenergie cinschIief3/ich von Kernexplosio

nen und der Beseitigung ractioatuiven Ab/olls geschlossen, aenen alle Verlrogsporteien angehörcn, deren

Vertr(:!er zur Teilnahme on den in Artikel IX vorgesehencn 'j'ogungcn IJercchtigt sind, so finden die durch

solche Utrcs ei n kiint te festgelegten Vorschriften i11 der Antorktis Anwen aunq.

A [ I i k e I VI

Dieser Vertrog gilt iiir dos Cebie t siicllich von 6Qc eiuit icticr Breite einschließlich ctlc-r Eisbänke; Jedoch läßl

dieser Vertrog die Rechte oder die AusiilJUllg der Rechte eines Stcwles noch dem VöJl\CIIeclll in bezug out

die I-lohe See in jenem Gebiet unberührt.

A [ I i k e I Vll

(1) Um die Ziele dieses Vertrags zu erreicnen und die Eintiat iutu; seiner Bestimmungen zu cewcuirteisten, tiat

jede Vertrc(jsportei, cleien Vcrtreler zur T'eilnolinu: cn de/l in Arut:e! IX vorqeeenenen Tagungen berechtigt

sind, ctas Recht, Beobochter zu benennen, wetcne die im vorüeqeudcn Artikel envähntell l n spelct.ione« clurch

tinu en, Die Beobachter müssen SlcwlsongelIörige der sIe ö en en n en den VcrtrogspClrtei sein. Die Namen der

Beobachter werden jede! cwderen Vertragspartei mitgeteilt, die d(1s Recu! Iust , Becoaciüer zu benennen; ihre

Abbcrufuny wird ebenfalls mitgeteilt.

(2) Jeder nach Absatz 1 benannte Beobachter hat jederzeit völlig freien Zugang zu ollen Gebieten der

Antarktis.

(3) Alle Gebiete der Antcrtctie einschließlich alter Stationen, Einricn nmqen une! Ausrüstungen in icnen Gcö ic

ten sowie alle Schiffe und Luftfahrzeuge CU? Punkten zum Absetzen oder Aufnehmen von LCldung oder

Personal in der Antarktis stehen jedem 1WCl1 Absatz 1 benClllntcll Beobachter jederzeit zur InspcJ.dion offen.

(4) Jede der 'v ertraqspcu tesen, elie ein Recht auf Benennung von Be cbuchte r n habell, ],ann jederzeit Lui !

beobachtungen iiber einzelnen aaer allen Gebieten der Antarll.fis clurchJiifucl1.

(5) Jede Vertragspartei unterrichtet zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Vertrag iur sie in Kraft tritt, und

danach ieweils im voraus die clneleren Vertrags[Jarteicf'

~1} Ober cttc nach und tnnertialb der Antactctis von ihren Schiffen oder Slcw1sC1ngehörigen duvctvqetunrten

ExpccJit:onen und alle in ihrem Hoheitsgebiet organisierten oder von dort aus durchgciiihrten Expeclilio
l1en noch der Antarktis;

b) Über alle von ihren St acüeonqetiöriqen besetzten Stc!l;onen in der Arüctr k tis und

c) iibcr alles militärische Personal oder Matericll, das sie unter den in Artikel I Absatz 2 vorgese;lenen
Bedingungen in die Asiturk tis verbringen w ill,

A [ I j k c I VIlJ

f 1) Um elen nach Artikel VII Absatz 1 benannten Beobachtern und dem noch Artikel III Absa1z 1 Buch

stabe bausgetauschten wiss enscnaltlictien Persona} sowte den diese Personen begleitenden J\1ilcubeitem die

vVahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Vertrag zu erleichlern, unterstehen sie - unbcsdwc1et der

Haltung der Verlragsparteien bezüglich der Gerichtsbarkeit über alle anderen Personen in der Antarktis -

in bezug auf alle Handlungen oder Unterlassungen, die sie während ihres der \Vcdunehmung ihrer Aufgaben

dienenden AuJenholls in der Antarktis oeoenen, nur der Gerichtsbarkeit der VertragspClrtei, deren Stcwts

nngehörige sie sind.

(2) Unbeeciuuie i des Absatzes 1 \v['[(1e11 bis zur Annahme von Maßnahmen nach Artikel IX Absatz 1 Buch

stabe e die Verlragsparteicl1, die an einer Streiüakeit iibcr die Ausübung von Gericntebcutceit in der

Antarktis beteiligt sind, ei ncuvaer umgehend konsultieren, um zu einer Jiir alle Seiten anncJunbaren Lösung

zu gelangen.
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A r t j k e I IX

(1) Vertreter der in der Präambel genolllllcn Verlragsp(lrle!cll halten binnen zw ei Mona/en nach tnkrot nrc ten

dieses Vertrags in der Stadt Canberra und äanacti 111 cwgcmcsSCllCll Abständen und an geeigneten Cn i cn

Trujunoen ab, um Informationen auezsucuecnen, SIch Über F/Ggcn von gemeinsamem Interesse im Zuscnnm cn

hcwg mit der Antarktis zu k crisuttieren und Maßnahmen cnusracu beit en, zu erörtern und ihren Regierungen

zu empfehlen, durch werehe die Grundsätze und Ziele des Ver/fogs gefördert werden, darunter Maßnahmen

0) zur Nutzung der Antarktis tiu ausschließlich friedliche Zwecke;

b) zur Etleictüeruna der wisscnsclwitlichcn Forschung in der An/orkUs,'

c) zur Erleichterung der internationalen wissensclwftJichen Zusommencn oeit in der Antarktis;

cl) zur Erleichterung der Ausü/)unU der InspekLon-srechtc nacti Artili:el VII;

e) im Zusammenlwng mit Fragen be ucti encl die i~usübung von Gerichtsbarkeit in der Antarldis;

f) zur Erlwltung une! zum Schutz eIer lebenclen Schätze in der Antarktis.

(2) Jede Vertrogspartei, die durch Beitritt noch Artikel Xlll Veltrw]spartei geworden ist, ist zur Benen

nung von Vertretern berechtigt, die an den in Absatz 1 qencmn len Tagungen teilnehmen, solcmge die

nesrettenae Vertmgspartei diud: die AusfÜhrung erheblicher wissensc!wftlicher Forsc!wngsarbcilcn in der

Antarktis wie die Einrichtung einer wissenschaftlichen Station oder die Entsendung einer wiseenectiat ttictien

Expedition ihr Interesse an eIer AntGrktis bckutulc t.

(3) Berichte äer in Artikel Vll qencmnten Beobachter w('rden elen Vertretern der \,"erfragspartciell übermittelt.

die on den in AIJ:wtz 1 genannten Tagunuen teilnehmen.

(4) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen werden wi r ktscnn, sobcdd nie von allen Vertragsparieiell geneh·

migt worden sind, deren Vertreter zur Teilnahme an elen zur Erörterung dieser Maßnahmen aoaetianenen

Togungen berechtigt wuren.

(5) Einzelne oder a//e der in diesem Vertrog vorgesehenen Rech tc l... önnen vom Tag eies lnluofttrelens des

Vertrag,') an au sqeiib t w er den, gleichvicf ob fvf.(lßnnhmcll zur Erleichterung der Ausübung soictier Rechte noch

eli('spm Artikct vorgeschlagen, erörtert oder genehmigt w ortlen sind.

A r L i I; c I X

Jo de Vertragspartei verpflichtet sich, geeignete, im EillJ-tlallq mit der Charta der Vereinten Notionen stehende

Anstrengungen zu unternehmen, um zu verhindern, cloß in der Antarktis eine Tätigkeit entgegen den

Grun dsdrzen oder Zielen dieses Vertrags outqenomm en wird.

A r t i k e I XI

(1) Entsteht zwischen zwei oder mehr VertTClgsparteien eine Streitigl\eit über die Aus/egunq oder Anwen

duner dieses Vertrages, so I\onsultieren die betreffenden Vertragsparteien einander, um die Streitigkeit

durch Verhandlung, Untersuchung, Vermittlung, Vergleich .. Schiedsverfahren, gerichtliche Beilegung oder

~onstige frieclliche Mittel ihrer Wahl beilegen zu lassen.

(2) Jede derartige Streitigkeit, die nicht auf diese Weise beigelegt werden I\cl11n, wircl - iewet ts mit

Zustimmung oller Streitparfeien - dem In/ernationalen Gerichtshof zur Beilegung unterbreitet; wird keine

Einigkeit über die Venveisung an den ln/ernationalen Gerichtshof erzielt, so sind die S/reitparteien nicht

von der Verpflichtung befreit, sich weiterhin zu bemühen, die Streitigkeit durch eines der vcrschiedenen

in Absatz 1 genannten friedlichen ]'vli tI cl beizulegen.

Art i k e 1 XII

(1) a) Dieser Vertrag kann jederzeit durch einhellige Uberemetunmunq der Vertragsparteien, deren Ver

treter zur Teilnohme an den in Artikel IX vorgesehenen Tagungen berechtigt sind, geändert oder ergänzt

werden. Eine solche Anderung oder Ergänzung tritt in Kratt, wenn die 'v erwnnrrcqterunq von ci ien dies'2l1

Vertragspnrtefen die Anzpioe erlwllen tust , daß sie sie ratifiziert neben.

h) Donach tri t t eine solch'? Andcrung oder Ergänzung iiir jede andere Verlrogspartei in Krai t, wenn deren

Itat itikationscmreiqe bei der Verwahrregierung eingegongen ist. Jede Ver/ragspartei, von der binnen zwei

Jahren nach lnkrafttreten der Anderung oder Ergänzung nach Buchs/obe a keine Ratttitcctioneanreiqe ein

gegangen ist, gilt mit Ablauf dieser Frist als von dem Vertrag zurückgetreten.

(2) a) Eine Konferenz aller VertragsparteiE.n wi t d so bald wie möglich abgehalten, um die \Virkungsweise

dieses Vertrags zu Überprüfen, wenn nach Atxtaut VOn dreißig Jeuiren nach lnkrafltreten eies Ver/rags eine

der VertragsparteieIl, deren Ver/reter zur Teilnohme on den in Artikel IX vorgesehenen Tagungen berech

tigt sind, durch eine Mitteilung an die Verwahrregierung darum ersucht.

Ö) Jede j~nderung oder Ergänzung dieses Vertrags, die cui einer solchen Konferenz von der Mehrheit

der dort vertretenen Vertragsporteien einschließlich einer 10_ehrheit rierjenigen genehmigl worden ist,

deren Vertreter zur Teilnnhme an den in Artikel IX vorgesehenen Togungen berechtigt sind, wird von dC'r
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Vc(\\,ahrregierung allen Vertragsparteien sofort nach Abschluß der Konferenz mitgcteill und [ritt gcmäE

Absatz 1 in Kraft.

e) ist eine solche Ancierunq otle t Ergänzung nicht binnen zwei Jahren nach MitleiJung an alle Ver trogs

parteien gemäß Absatz 1 Buehstobc a in Kraft getreten, S'J J.;ann jede Verlruqsj)artei jederzeit nach Ablaui

dieser Frist der Verv't:ahrregierung ihren Rücldrilt VO:1 diesem Vertrag mitteilen; der Rücktritt w ird ZW,~l

Jahre nach Eingang der Mitteilung bei der 'v erwunrreqteruno w ir ksu m.

Art j k e I XIII

(1) Dieser Vertrag neciar! der Ratifikation durch die Unteszc.caneret aut en . Er liegt für jeden Staat zum

Beitritt auf, der Mitglied der Vereinten Nationen ist, eowie für je den anderen Staat, der mit Zustimmung

aller Vertragsparteien, deren Vertreler zur Teilnahme «n elen in Artikel IX vorgesehcnen Tagungen berccn

tigt sind, zum Beitrill eingeladen wird.

(2) Die Rati i ik aticnv dieses Vertrages oder der Beitritt dazu wird durch jeden Stcwt nach Moßgobe seiner

vet iuseunsjsrcctitlictiet: Verfahren durchgeführt.

(3) Raiitikcüioneutkunden und Beitnnsurkunacn werden bei der Regierung der Vereinigten Staaten VOll

Amcrtka hinterlegt, die hiermit zur Verwahrregierung bestImmt wird.

(4) Die Verwahrregierung teilt allen Uruer iecnnerstaaten und beitretenden Stewten den Tog der Hinterlegung

jeder Icattiitcat ione- oder Beitri usurtcunae sowie den Tau des tnkratnrct ene des Vertrags und etwaiger

Anderungen oder Ergänzungen desselben mit,

(5) Nach Hin/erlegung der ttatititscuionsurkunden durch alle Untcrzciclmcrslaatell tritt dieser Vertrag fÜr

jene Staaten und tiir Staaten in Krait, die BeilrillsurJ,-unclcl1 hinterlegt traben. Danach tritt der Vertrag iur

jeden beitretenden Staat mit Hintcrlegung seiner BeilnttSl..lrJ.wnde in Kraft.

(6) Die Vcnva!1rrcgierung läJJt diesen Vcrt[(lg nach Artikel 102 der Cnarta der Vereinten Nationen regi
strieren.

Ar I j I< e I XIV

Dieser Vertrag, der in englischer, französischer, russischer und spanischer Sprache alJgeiaßt ist, wobei

ieclc Fassung qseictie nnaeen v erbincll icn ist, w u cl im Archiv der Regierung der Vereinigten Staaten von

Amerilw hinterlegt; diese Übermittelt den Regierungen der Unterzetctme i etaaten una beitretenden Staaten

gehörig beglaubigte Abschriften.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, gehörig befugten ßcvolJmf.icl1tiglen diesen v et troo unter

schncben.

GESCHEHEN zu Washington am 1. Dezember 1959.
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